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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Administration judiciare

Die GK empfahl Marc Thommen zum Nachfolger von Rolf Grädel als Fachperson in der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Die siebenköpfige AB-BA
umfasst neben Richterinnen oder Richtern aus dem Bundesgericht und dem
Bundesstrafgericht (je eine Person) zwei Anwältinnen oder Anwälte und drei
Fachpersonen, die weder in einem eidgenössischen Gericht tätig noch in einem
kantonalen Anwaltsregister eingetragen sein dürfen. Marc Thommen erfülle diese
Bedingungen, verfüge über umfangreiche Kenntnisse im Strafrecht und habe die GK an
seiner Anhörung sehr überzeugt. Parteipolitische Überlegungen spielten bei der AB-BA
keine Rolle – so der Kommissionsbericht. Die Wahl eines neuen Mitglieds der AB-BA
war nicht umstritten und die Vereinigte Bundesversammlung wählte Thommen mit 235
von 241 eingelangten Stimmen zum Nachfolger von Grädel. Sechs Stimmzettel waren
leer geblieben. 1

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 23.09.2020
MARC BÜHLMANN

Der Zeitpunkt für seinen Rücktritt als Präsident und Mitglied der Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) sei ideal, gab Hanspeter Uster Anfang Oktober
2021 der GK zu Protokoll. Nach der Wahl von Stefan Blättler zum neuen Bundesanwalt
und der angestossenen Revision des Aufsichtsverhältnisses zwischen der
Bundesanwaltschaft und der Aufsichtsbehörde könne er die Leitung der AB-BA
beruhigt übergeben. Verklausuliert wird in der Medienmitteilung der AB-BA auf die
Rolle Usters beim Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael
Lauber hingewiesen: Uster sei es gelungen, die AB-BA «in herausfordernden Zeiten zu
führen und zu stärken». 

Zur Nachfolge von Hanspeter Uster im Präsidium bestimmten die Mitglieder der AB-BA
– bereits ein paar Tage nach der Rücktrittsankündigung – per 1. Januar 2022 die
amtierende Vizepräsidentin Alexia Heine, die 2019 in die AB-BA gewählt worden war.
Entsprechend der Verordnung der Bundesversammlung über die AB-BA bestimmt die
vom Parlament gewählte, siebenköpfige Kollegialbehörde Präsidium und Vizepräsidium
für eine Amtszeit von jeweils zwei Jahren selber. Zum neuen Vizepräsidenten wurde
Marc Thommen bestimmt. Das Parlament wählt in der Sommersession 2022 als Ersatz
für Hanspeter Uster ein neues Mitglied für die AB-BA. 2

AUTRE
DATE: 01.10.2021
MARC BÜHLMANN

Die Gesamterneuerungswahl der AB-BA für die Amtsdauer 2023-2026 wurde in der
Herbstsession 2022 durchgeführt. Sechs von sieben amtierenden Mitgliedern der
Aufsichtsbehörde stellten sich zur Wiederwahl, die unbestritten war. Auch die GPK
hatte als Oberaufsicht laut Bericht der GK nichts festgestellt, das die «fachliche oder
persönliche Eignung» der Wiederkandidierenden in Frage gestellt hätte. Entsprechend
wurde die aktuelle AB-BA-Präsidentin und Vertreterin des Bundesgerichts, Alexia
Heine, mit 211 Stimmen, die Vertreterin der Anwaltschaft, Luzia Vetterli, mit 210
Stimmen, der Vertreter der Anwaltschaft, Jörg Zumstein, mit 214 Stimmen und die drei
Fachpersonen, Isabelle Augsburger-Bucheli (211 Stimmen), Marc Thommen, der als
Vizepräsident amtete (209 Stimmen), sowie der eben erst in der vergangenen
Sommersession 2022 gewählte Lionel Seeberger (215 Stimmen) deutlich wiedergewählt.
Ausgeteilt worden waren 218 Wahlzettel, einer kam nicht zurück und einer blieb leer, so
dass insgesamt maximal 216 Stimmen möglich gewesen wären.

Neben einer Vertretung des Bundesgerichts, einer Anwältin und einem Anwalt und den
drei Fachpersonen (die weder einem Gericht angehören noch als Anwälte
eingeschrieben sein dürfen), muss in der AB-BA auch eine Vertretung aus dem
Bundesstrafgericht sitzen. Diese Position hatte bisher Stefan Heimgartner inne, der
jedoch seinen Rücktritt gegeben hatte. Da es dem Bundesstrafgericht über den
Sommer nicht gelungen war, eine mögliche Nachfolge zu finden, musste sich die
Vereinigte Bundesversammlung in der Wintersession 2022 erneut über das
Wahlgeschäft beugen. In der Zwischenzeit hatte das Bundesstrafgericht Fiorenza
Bergomi vorgeschlagen, die im März 2019 ins Bundesstrafgericht gewählt worden war
und laut GK-Bericht alle Voraussetzungen erfüllte. Dies sah auch die Vereinigte

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 14.12.2022
MARC BÜHLMANN
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Bundesversammlung so und wählte das neue AB-BA-Mitglied mit 208 Stimmen. Von den
213 ausgeteilten und eingelangten Wahlzetteln blieben 5 leer. 3

1) AB VB 2020, S. 1977 f.; Bericht GK vom 9.9.20
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